
 
 
Vergabeverfahren; Vergabe-Nr. 9/2025 

Durchführung von 

Qualifizierungen für Nachwuchsführungskräfte (LG 2.2) 

 

Eigenerklärung des Bieters zu seinen Unternehmensdaten 

Weitere Angaben zum Bieter 

Im Zuge der Einführung neuer Anforderungen für EU-weit vergebene Aufträge (sog. eForms) 

sind öffentliche Auftraggeber ab dem 25.10.2023 verpflichtet, in Vergabebekanntmachungen 

(bisher: Bekanntmachung über vergebene Aufträge) die unten aufgeführten Angaben zu den 

Auftragnehmern zu veröffentlichen.  

Vor diesem Hintergrund sind für jeden Bieter und bei Bietergemeinschaften für jedes Mitglied 

der Bietergemeinschaft die folgenden Angaben zu machen und mit dem Angebot, im Fall 

vorgelagerter Teilnahmewettbewerbe mit dem Teilnahmewettbewerb einzureichen. 

 

Nationale Identifikationsnummer 

Für Unternehmen bzw. andere Wirtschaftsteilnehmende ist grundsätzlich die jeweilige 

Wirtschafts-Identifikationsnummer einzutragen. Da diese noch nicht eingeführt wurde, ist 

eine andere eindeutige Identifikationsnummer eindeutig identifizierbar zu benennen, 

vorzugsweise die jeweilige Umsatzsteuer-ID (z.B. DE123456789) oder ein Registereintrag in 

Deutschland vorzugsweise aus dem jeweiligen Handelsregister (z.B. HRA 12345). Nur bei 

natürlichen Personen kann zum Schutz personenbezogener Daten „keine Angabe“ 

eingetragen werden. 1 

 

Nr.  Beschreibung Angabe des Bieters 

 
1 

 
Angabe der Nationalen Identifikationsnummer 
 
Art der Identifikationsnummer2 
 

 

 
2 

 
Angabe zum Ort: 
Handelsregister / Registergericht / 
Vereinsregister 
 

 

2a Registerangaben 
Registerführende Stelle: 

 

 
1 Die Hinweise wurden in Anlehnung an die deutsche eForms-Spezifikation zur Nationalen 
Identifikationsnummer erstellt.  
2 Als Art stehen folgende zur Auswahl: Wirtschafts-Identifikationsnummer, D-U-N-S-Identifikationsnummer, 
Handelsregisternummer, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, Andere, keine Angabe 



 
 

Registerbezeichnung: 
Ausländische Registernummer: 
USt-IdNr.: 
 

 
3 

 
Gesellschaftsform/Rechtsform 
 

 

 
4 

 
Gewerbeanmeldung  
(falls zutreffend bitte Kopie beifügen) 
 

 

 
5 
 

 
Name des Unternehmens 
 

 

 
6 
 

 
Geschäftsführung 

 

 
7 
 

 
Einzelunternehmern / Selbständig tätig 
Geburtsdatum / Geburtsort 
 

 

 
8 

 
Wirtschaftlicher Eigentümer im Sinne von § 3 
Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus 
schweren Straftaten Geldwäschegesetz (GwG) 
(Bei mehreren Eigentümern ist die namentliche 
Nennung der Eigentümer einschließlich der 
Angabe der Eigentumsanteile erforderlich) 
 

 

 
9 

Nationalität des Eigentümers3 
Die Staatsangehörigkeit (bzw. 
Staatsangehörigkeiten) des(der) wirtschaftlichen 
Eigentümer(s) des Gewinners, Bieters oder 
Unterauftragnehmers, laut Eintrag in dem (den) 
gemäß den Rechtsvorschriften zur Bekämpfung 
der Geldwäsche eingerichteten Transparenz-
registers. Wenn kein Register vorhanden ist (z.B. 
bei Nicht-EU-Auftragnehmern) Informationen aus 
anderen Quellen. 4 
Falls das Unternehmen nicht börsennotiert ist, 
Angabe der Staatsangehörigkeit(en): 
 

 

 

 

Angaben zur Nationalität des Eigentümers 

 
3 Die Angabe der Nationalität des wirtschaftlichen Eigentümers des beauftragten Unternehmens ist 
verpflichtend, wenn das beauftragte Unternehmen börsennotiert ist.  
4 Die Hinweise wurden der deutschen eForms-Spezifikation zur Nationalität des Eigentümers entnommen. 



 
 
Das Unternehmen ist börsennotiert:  ja _____  nein _____ (bitte ankreuzen) 

Größe des Wirtschaftsteilnehmers 

Eine Einordnung der Größe des Wirtschaftsteilnehmers erfolgt gemäß Statistischem Bundesamt über 

folgende Definition:  

• Kleinstunternehmen: bis 9 Beschäftigte und bis 2 Millionen Euro Umsatz 

• Kleines Unternehmen: bis 49 Beschäftigte und bis 10 Millionen Euro Umsatz und kein 

Kleinstunternehmen 

• Mittleres Unternehmen: bis 249 Beschäftigte und bis 50 Millionen Euro Umsatz und kein 

kleines Unternehmen 

• Großunternehmen: über 249 Beschäftigte oder über 50 Millionen Euro Umsatz  

 

Angabe der Größe des Wirtschaftsteilnehmers (bitte ankreuzen) 

 Kleinstunternehmen 

 Kleines Unternehmen 

 Mittleres Unternehmen 

 Großunternehmen 

  

 
10 

 
Datum der Unternehmensgründung 
 

 

 
11 

 
Firmenhauptsitz  
 

 

 
12 

 
Anschrift des Unternehmens 
 
Postalische Anschrift 
 
Url 
 

 

 
13  

Anzahl der Mitarbeiter  
 
davon in Festanstellung  
 
davon freiberuflich Tätige 
 

 

 
14 

 
Namentliche Nennung der Mitarbeiter, die mit 
der Wahrnehmung des Auftrags beauftragt 
werden und  

 
Nennung des Ansprechpartners gegenüber dem 
Auftraggeber 

 



 
 

 

 

 

Mit der elektronischen Abgabe dieser Eigenerklärung über den Vergabemarktplatz NRW zusammen 

mit dem Teilnahmeantrag oder dem Angebot gilt diese vom Bewerber bzw. Bieter als 

unterschrieben. Sofern in Ausnahmefällen die Abgabe in Schriftform zugelassen wird, ist die 

Eigenerklärung zu unterschreiben.  

 

 

Gesetzestext zu Nr. 8 der Eigenerklärung des Bieters zu seinen 

Unternehmensdaten 

Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz - GwG) 

§ 3 Wirtschaftlich Berechtigter 

(1) Wirtschaftlich Berechtigter im Sinne dieses Gesetzes ist  

1. die natürliche Person, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle eine juristische Person, 

sonstige Gesellschaft oder eine Rechtsgestaltung im Sinne des Absatzes 3 letztlich steht, oder 

2. die natürliche Person, auf deren Veranlassung eine Transaktion letztlich durchgeführt oder eine 

Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird. 

Zu den wirtschaftlich Berechtigten zählen insbesondere die in den Absätzen 2 bis 4 aufgeführten 

natürlichen Personen. 

(2) Bei juristischen Personen außer rechtsfähigen Stiftungen und bei sonstigen Gesellschaften, die 

nicht an einem organisierten Markt nach § 2 Absatz 11 des Wertpapierhandelsgesetzes notiert sind 

und keinen dem Gemeinschaftsrecht entsprechenden Transparenzanforderungen im Hinblick auf 

Stimmrechtsanteile oder gleichwertigen internationalen Standards unterliegen, zählt zu den 

wirtschaftlich Berechtigten jede natürliche Person, die unmittelbar oder mittelbar  

1. mehr als 25 Prozent der Kapitalanteile hält, 

2. mehr als 25 Prozent der Stimmrechte kontrolliert oder 

3. auf vergleichbare Weise Kontrolle ausübt. 

Mittelbare Kontrolle liegt insbesondere vor, wenn entsprechende Anteile von einer oder mehreren 

Vereinigungen nach § 20 Absatz 1 gehalten werden, die von einer natürlichen Person kontrolliert 

werden. Kontrolle liegt insbesondere vor, wenn die natürliche Person unmittelbar oder mittelbar 

Unterschriftsfeld nur für Bieter/Mitglieder der Bewerber-/Bietergemeinschaft 

 

 

(Ort, Datum, Unterschrift)   Name des Unternehmens 



 
 
einen beherrschenden Einfluss auf die Vereinigung nach § 20 Absatz 1 ausüben kann. Für das 

Bestehen eines beherrschenden Einflusses gilt § 290 Absatz 2 bis 4 des Handelsgesetzbuchs 

entsprechend. Wenn auch nach Durchführung umfassender Prüfungen und ohne dass Tatsachen 

nach § 43 Absatz 1 vorliegen von der meldepflichtigen Vereinigung nach § 20 Absatz 1 kein 

wirtschaftlich Berechtigter nach Absatz 1 oder nach den Sätzen 1 bis 4 ermittelt werden kann, gilt als 

wirtschaftlich Berechtigter der gesetzliche Vertreter, der geschäftsführende Gesellschafter oder der 

Partner des Vertragspartners. 

(3) Bei rechtsfähigen Stiftungen und Rechtsgestaltungen, mit denen treuhänderisch Vermögen 

verwaltet oder verteilt oder die Verwaltung oder Verteilung durch Dritte beauftragt wird, oder bei 

diesen vergleichbaren Rechtsformen zählt zu den wirtschaftlich Berechtigten:  

1. jede natürliche Person, die als Treugeber (Settlor), Verwalter von Trusts (Trustee) oder Protektor, 

sofern vorhanden, handelt, 

2. jede natürliche Person, die Mitglied des Vorstands der Stiftung ist, 

3. jede natürliche Person, die als Begünstigte bestimmt worden ist, 

4. die Gruppe von natürlichen Personen, zu deren Gunsten das Vermögen verwaltet oder verteilt 

werden soll, sofern die natürliche Person, die Begünstigte des verwalteten Vermögens werden 

soll, noch nicht bestimmt ist, 

5. jede natürliche Person, die auf sonstige Weise unmittelbar oder mittelbar beherrschenden 

Einfluss auf die Vermögensverwaltung oder Ertragsverteilung ausübt und 

6. jede natürliche Person, die unmittelbar oder mittelbar beherrschenden Einfluss auf eine 

Vereinigung ausüben kann, die  

a) Mitglied des Vorstands der Stiftung ist oder die als Begünstigte der Stiftung bestimmt worden 

ist, oder 

b) als Treugeber (Settlor), Verwalter von Trusts (Trustee) oder Protektor handelt oder die als 

Begünstige der Rechtsgestaltung bestimmt worden ist. 

(4) Bei Handeln auf Veranlassung zählt zu den wirtschaftlich Berechtigten derjenige, auf dessen 

Veranlassung die Transaktion durchgeführt wird. Soweit der Vertragspartner als Treuhänder handelt, 

handelt er ebenfalls auf Veranlassung. 


